3.11
Abnahme des Kindesvermögensinventars gemäss Art. 318 Abs. 2 ZGB

Auszug aus dem 







Seite    

Protokoll der Vormundschaftsbehörde 



Blatt   

Entscheiddatum:





Sitzung vom:









Geschäft Nr.:

Personalien:

XY, geb. (Geb.-Datum), von (Heimatort), whft. in (Gemeinde), 



(Strasse)


Thema:

Abnahme des Kindesvermögensinventars
Sachverhalt:
… ist alleinige Inhaberin der elterlichen Sorge über XY. Mit Schreiben vom … reicht sie der Vormundschaftsbehörde eine Aufstellung über das Kindsvermögen ein.
Erwägungen: 
Steht die elterliche Sorge nur einem Elternteil zu, so hat dieser der Vormundschaftsbehörde gemäss Art. 318 Abs. 2 ZGB ein Inventar über das Kindesvermögen einzureichen. Die Vormundschaftsbehörde hat dieses zu prüfen und gegebenenfalls Massnahmen zum Schutz des Kindesvermögens anzuordnen.


Im vorliegenden Fall erübrigt sich nach Prüfung der von der Kindsmutter eingereichten Unterlagen die Anordnung von Massnahmen zum Schutz des Kindesvermögens. 
Dispositiv:
Demgemäss beschliesst die Vormundschaftsbehörde:


://:   Das Kindesvermögensinventar wird abgenommen. Die Vormund-
schaftsbehörde verzichtet auf die Anordnung von Massnahmen 
zum Schutz des Kindesvermögens.

Die Inhaberin der elterlichen Sorge wird auf die Art. 326 und 327 ZGB hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass das Kindesvermögen gemäss Art. 320 Abs. 2 ZGB nur mit Zustimmung der Vormundschaftsbehörde für Unterhalt, Erziehung oder Ausbildung der Kinder in Anspruch genommen werden darf. 

Rechtsmittel-
Rechtsmittelbelehrung:
belehrung:
Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen seit Erhalt beim Kantonalen Vormundschaftsamt, Schlossstrasse 3, 4133 Pratteln, schriftlich begründete Beschwerde erhoben werden. Das Verfahren vor dem Kantonalen Vormundschaftsamt ist kostenpflichtig.

Verteiler:
Protokollauszüge an:

- Mutter


- Vater


- Kantonales Vormundschaftsamt, Schlossstrasse 3, 4133 Pratteln 

versandt am:
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